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Die Untersuchung wurde auf Ersuchen der zuständigen 

österreichischen Behörde durch das Büro für Flugunfallunter-

suchungen vorgenommen. Die Voruntersuchung wurde mit 

Zustellung des Untersuchungsberichtes vom 16. März 1972 an den 

Kommissionspräsidenten abgeschlossen am 19. April 1972. 

Am 2. Juli 1971 startete der Pilot um 1136 Uhr mit dem 

Segelflugzeug HB-558 auf dem Flugplatz Hohenems-Dornbirn/OE zu 

einem Übungsflug. Nach einem Flugzeugschlepp von 10 bis 12 

Minuten Dauer, klinkte der Pilot in einer Höhe von ungefähr 

1200 m/M an der "Hohen Kugel" aus. Etwa zwei Stunden segelte 

der Pilot in der Gegend "Hohe Kugel" und "Hoher Preschen". 

Anschliessend überflog er das Tal zwischen Viktorsberg und 

Fraxern. Beim Kreisen in Hangnähe, in geringer Höhe über Grund 

stürzte/das Segelflugzeug um 1345 Uhr am Malonskopf, ca. 10 km 

südlich des Startplatzes, in den Wald ab. Die Unfallstelle 

liegt auf etwa 610 m/M. 

Der Pilot wurde leicht verletzt, das Segelflugzeug zerstört. 

Es entstand leichter Drittschaden. 

Der Pilot, geboren 1928, österreichischer Staatsangehöriger, 

mit einer Flugerfahrung von insgesamt 4l:29 Stunden, war 

Inhaber eines gültigen österreichischen Führerausweises für 

Segelflieger. Nichts deutet darauf hin, dass der Pilot beim 

Unfall in seiner Gesundheit beeinträchtigt gewesen wäre. In 

den Akten sind weder Unfälle noch sonstige Vorkommnisse 

verzeichnet. 

Für das Segelflugzeug HB-558, eine DFS-Weihe, welche aus der 

Schweiz nach Österreich verkauft und deren Eintragung im 

schweizerischen Luftfahrzeugregister am 10. Mai 1971 gelöscht 

worden war, lag keine gültige Verkehrsbewilligung vor. Der 

neue Eigentümer und Halter hatte es unterlassen, das Segel-

flugzeug in Österreich anzumelden und im Luftfahrzeugregister 

eintragen zu lassen. 

Wetter im Unfallraum laut Angaben der MZA: 

Bewölkung:  2/8 Cu Basis 2200 m/M, Obergrenze 2500-

2800 m/M, darüber wolkenlos 

Sicht:  Über 20 km, leichter Dunst bis ca. 1500 

m/M 



Wind:  5 - 10 kt 

Turbulenz: Boden bis ca. 1500 m/M in Hangnähe 

örtlich mässige Wind- und 

Thermikturbulenz, darüber leichte 

Thermikturbulenz 

Die Untersuchung der Flugzeugtrümmer ergab keine 

Anhaltspunkte, wonach sich das Segelflugzeug nicht in 

lufttüchtigem Zustand befunden hätte. 

Aus den Aussagen des Piloten und zweier Zeugen geht hervor, 

dass er in Hangnähe und in geringer Höhe über Grund, mit 

kleiner Fluggeschwindigkeit gekreist hatte. Dabei kam es 

offenbar zu einer Unterschreitung der Minimalgeschwindigkeit, 

weshalb das Segelflugzeug nach vorn abkippte. Die Turbulenz 

hat möglicherweise die Erreichung des kritischen Flugzustandes 

begünstigt. Wegen der geringen Höhe über Grund gelang es dem 

Piloten nicht, das Segelflugzeug rechtzeitig abzufangen. 

SCHLUSS 

Die Kommission gelangt einstimmig zu folgendem Schluss: Der 

Absturz ist auf ein Unterschreiten der Minimalgeschwindigkeit 

in geringer Höhe über bewaldetem Grund zurückzuführen. 

Bad Ragaz, den 16. Juni 1972 
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